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Staatskapelle führt
„War Requiem“ auf
Mit einem Sonderkonzert gedenkt die Stadt Halle
(Saale) am Montag, dem 4. Mai 2015, 19.30 Uhr,
in der Georg-Friedrich-Händel-Halle des Endes des
Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren. Unter der Lei-
tung von Generalmusikdirektor Josep Caballé-Do-
menech führt die Staatskapelle Halle das „War Re-
quiem“ des englischen Komponisten Benjamin
Britten auf. Mehr als 300 Chorsängerinnen und
Chorsänger der Oper Halle, der Robert-Franz-
Singakademie, des Leipziger Oratorienchores und
des Stadtsingechores Halle sind an der aufwändi-
gen und seltenen Aufführung beteiligt. Britten ver-
bindet in dem 1962 uraufgeführtenWerk gegen den
Krieg den Text einer lateinischen Totenmesse mit
Gedichten des in den letzten Tagen des ErstenWelt-
kriegs gefallenen Poeten Wilfred Owen. Für die
Aufführung sind noch Restkarten ab 12 Euro, er-
mäßigt 8 Euro, an den bekannten Vorverkaufsstel-
len und an der Abendkasse erhältlich.

„Das unerschrockene Wort“
ehrt syrischen Aktivisten
Der Preis der Lutherstädte „Das unerschrockene
Wort“ geht in diesem Jahr an den syrischen Rechts-
anwalt Mazen Darwish, Gründer des Syrischen Zen-
trums für Medien undMeinungsfreiheit. Die Überga-
be des mit 10000 Euro dotierten Preises an Yara
Bader, Ehefrau des in Haft sitzenden Darwish, fand
am Samstag, dem 25. April 2015, in der Stadtkirche
St. Marien in der Lutherstadt Wittenberg statt. Dar-
wish leistet nach Ansicht der Jury unter hohem per-
sönlichen Risiko einen herausragenden Beitrag zur
Verteidigung der Pressefreiheit in Syrien und zu ei-
ner besseren Entwicklung der Gesellschaft. Er wurde
2012 wegen der angeblichen „Veröffentlichung von
Informationen über terroristische Akte“ verhaftet
und vor Gericht gestellt. Ihm droht eine langjährige
Haftstrafe.
Der Preis „Das unerschrockene Wort“ wird alle zwei
Jahre von den 16 im „Bund der Lutherstädte“ zusam-
mengeschlossenen Städten zu denen auch Halle
(Saale) gehört, vergeben. Er soll an den Mut und die
Standhaftigkeit des Reformators Martin Luther
erinnern.

Halle (Saale) sucht weitere
Unterstützer für Fußballwoche
Zur Stärkung der positiven Fankultur hat die Stadt
Halle (Saale) eine „Mitteldeutsche Fußballwoche
für Toleranz“ ins Leben gerufen. Vereine und Initia-
tiven, die sich mit eigenen Ideen beteiligen wollen,
können sich bis zum Freitag, dem 15. Mai 2015, bei
der Stadt Halle (Saale) melden. Die Aktionswoche
findet vom 20. bis 24. Juli 2015 im Erdgas Sport-
park statt. Neben Fußballturnieren für Kinder und Ju-
gendliche ist ein Programm im gesamten Stadtgebiet
mit vielen Partnern, darunter Sportvereine, Initiativen
und Verbände, geplant.
Zu den Unterstützern gehören unter anderem der
Deutsche Fußball-Bund, die Bäder Halle GmbH, das
Puschkino, Radio Corax und die Stadtbibliothek Hal-
le sowie der Verein „Fußball ohne Gewalt“. Schirm-
herr der Aktionswoche ist der Minister für Inneres
und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Holger
Stahlknecht.
Interessierte Vereine und Initiativen wenden sich mit
ihren Angeboten an das Team Repräsentation, Sebas-
tian Sell-Römer, Telefon: 0345 221 4110 oder per
E-Mail an: repraesentation@halle.de

Der Europäische Metropolregion Mit-
teldeutschland e. V. hat auf seiner ersten
Mitgliederversammlung am 27. April
2015 einen neuen Vorstand und neuen
Aufsichtsrat gewählt. Mit der Wahl
wurde der im Frühjahr 2014
gestartete Fusionsprozess von Unter-
nehmen und Kommunen in einem neu-
en Netzwerk abgeschlossen. Die Stadt
Halle (Saale) mit Oberbürgermeister
Dr. BerndWiegand wird sich künftig im
Vorstand der Europäischen Metropol-
region Mitteldeutschland für die
Belange der Region stark machen.

In der Europäischen Metropolregion
Mitteldeutschland (EMMD) engagieren
sich bereits 50 strukturbestimmende
Unternehmen, sieben Städte und fünf
Landkreise, drei Industrie- und Han-
delskammern sowie drei Universitäten
– aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Gemeinsames Ziel ist die
Entwicklung und Vermarktung der
Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kul-
turregion Mitteldeutschland. „Mit die-
sem Bündnis können wir Mitteldeutsch-
land alsWirtschaftsstandort international
stärker bekannt machen“, sagt Halles
Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand.

In den Vorstand wurden außerdem
Oliver Fern, Vorstand der LBBW Sach-
sen Bank; Markus Kopp, Vorstand der
Mitteldeutschen Airport Holding; und
Klaus Papenburg, Vorstand der
GP Günter Papenburg AG sowie
Michaele Sojka, Landrätin des Land-
kreises Altenburger Land und Frank
Bannert, Landrat des Landkreises

Saalekreis gewählt. Zum 1. Vorsitzen-
den des Vorstandes wurde Leipzigs
Oberbürgermeister Burkhard Jung, zum
2. Vorsitzenden Reinhard Kroll, Ge-
schäftsführer der TOTAL Raffinerie
Mitteldeutschland GmbH bestimmt.

ImMittelpunkt der EMMD sollen künf-
tig Themen wie die Gewerbeflächen-
Entwicklung, die Gewinnung und Qua-
lifizierung von Nachwuchskräften
sowie länderübergreifende Kooperatio-
nen in den Bereichen Kultur und Sport
stehen. Dazu wurden sechs Arbeits-
gruppen gebildet, die von je einemVer-
treter derWirtschaft und der öffentli-
chen Hand geleitet werden.
Die Arbeitsgruppe Wirt-
schaft und Standortent-
wicklung verbunden mit
dem Thema Sport wird
künftig von GP-Vorstand
Klaus Papenburg und Hal-
les Oberbürgermeister Dr.
Bernd Wiegand geleitet.
Hinzu kommen die
Arbeitsgruppen Wissen-
schaft und Forschung, De-
mographie und Ausbil-
dung, Kultur und Tourismus,
Verkehr und Mobilität sowie
Strategie und Kommunikation. „Die
gemeinsame Arbeit an gebietsüber-
greifenden Projekten ist das Ziel,
gleichwohl bleibt richtigerweise zuletzt
immer der Konkurrenzgedanke“, so
Wiegand.

Darüber hinaus stimmte die Mitglie-
derversammlung über die Neube-

setzung des 13-köpfigen Aufsichtsra-
tes der EMMD ab. Zu seinem neuen
Vorsitzenden wurde Dr. Albrecht
Schröter, Oberbürgermeister der Stadt
Jena bestimmt. Zweiter Vorsitzender

ist Reiner Roghmann, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Dow Olefinver-
bund GmbH.
Mehr Informationen:
www.mitteldeutschland.com

Starkes Bündnis für die Region
Europäische Metropolregion Mitteldeutschland besetzt Gremien neu – Stadt Halle im Vorstand

Vom Bayerischen Wald auf den halle-
schen Reilsberg: Der Tierarzt
Dr. Dennis Müller tritt am 1. Mai 2015
die Stelle als Geschäftsführer der Zoo-
logischen Garten Halle GmbH an.
Er folgt Andreas Jacob, der nach 28
Jahren als Zoodirektor in den Ruhe-
stand geht.
„Wer Tiere kennt, wird Tiere schüt-
zen“, beschreibt Müller den grundsätz-
lichen Ansatz seiner Zooarbeit. So
sieht der in Berlin geborene Tierarzt
seine wesentliche Aufgabe darin, die
Einrichtung als „Stätte nachhaltiger
Bildung zuUmwelt- undTierschutzthe-
men“ zu entwickeln. Das bedeutet für

den 31-Jährigen
vor allem tierge-
rechte und auch
für Besucherinnen
und Besucher an-
sprechende Tier-
haltung. Dazu sind
laut Dennis Müller
weiterhin Moder-

nisierungen und In-
vestitionen im Zoo notwendig. „Das
möglichst direkte Tiererlebnis soll bei
der Planung des Zookonzeptes im Mit-
telpunkt stehen.“ Neue Ansätze dafür
biete auch der aktuelle Wettbewerb der
Stadt, bei dem Bürgerinnen und Bürger

mehr als 100 Ideen für die Weiterent-
wicklung des Bergzoos eingereicht ha-
ben. „Die liebevoll gestaltete Anlage
mit ihren neuen, zum Teil innovativen
Gehegebauten und dem stark ausge-
prägten Profil als Bergzoo hat mich
vonAnfang an begeistert“, sagt Müller.
Er beendet für die Aufgabe in Halle
seine bisherige Tätigkeit als Tierarzt
und Leiter der Tierfreigelände im Nati-
onalpark Bayerischer Wald.
Der neue Zoodirektor kann auch auf
die Unterstützung des „Vereins der
Förderer und Freunde des halleschen
Bergzoos“ bauen. Die 107 Mitglieder
des Vereins konnten in den 15 Jahren

des Bestehens mehrere 100000 Euro
Spendengelder sammeln und bislang
1260 Tierpatenschaften vermitteln.
Dr. Dennis Müller ist verheiratet und
hat zwei Kinder. „Die lebendige Kul-
turstadt Halle hat meine Familie und
mich schon beim ersten Besuch faszi-
niert. Wir konnten uns sofort vorstel-
len, unseren neuen Lebensmittelpunkt
in Halle zu finden“, so der neue Zoodi-
rektor. Müllers Lieblingstier ist der
Ameisenbär. Seiner Ansicht nach ist
diese Tierart ein gutes Beispiel hoch-
spezialisierter Anpassung und macht
damit die Entstehung der Arten für
Zoobesucher besonders erlebbar.

Neuer Zoodirektor will Umweltbildung stärken

US-Vizebotschafter trägt sich in das Goldene Buch der Stadt ein

Tierarzt Dr. Dennis Müller leitet ab 1. Mai 2015 den halleschen Bergzoo

James D. Melville, Vizebotschafter der Vereinigten Staaten von Amerika (Mitte), Oberbürgermeister Dr. BerndWiegand (Zweiter von rechts) und US-Generalkonsul Scott
Riedmann (rechts) nahmen an der Gedenkveranstaltung aus Anlass des 70. Jahrestages des Kriegsendes in Halle am Sonntag, dem 19. April 2015, teil. Im Anschluss lud
Halles Oberbürgermeister die hochrangigen Gäste ein, sich im Stadthaus in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. Foto: Thomas Ziegler

Dr. Dennis Müller
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Die Stadt gratuliert

Eiserne Hochzeit
Ihren 65. Hochzeitstag feiern am 29.4. Ger-
trud und Heinz Weber, 2.5. Lori und Kurt
Becker, am 5.5. Annemarie undWalter Rip-
perger sowie Margitta und Walter Barth.
Diamantene Hochzeit
Den 60. Hochzeitstag feiern am 30. 4. Ursu-
la und Werner Haugk, Irene und Olek Cy-
bulski und Sigrid und Günter Janusch, am
6.5. Elisabeth und Günther Rücker sowie
am 7.5. Erna und Hans Deutsch.
Goldene Hochzeit
50 Jahre Ehe feiern am 30.4. Doris und
Klaus Rauch, Barbara und Dr. Hans-Joa-
chim Manhart, Rosemarie und Adolf Scho-
ber und Christel und Hans-Joachim Kaiser,
am 5.5. Ursula und Werner Völkering, am
6.5. Dr. Ingrid und Adalbert Bockolt, Hei-
drun und Gerhard Bauling sowie Regi-
na und Ulrich Jerxen, am 7.5. Kristine und
Gerhard Rödel, Adda und Günter Anders,
Brigitte und Helmut Beer, Gisela und Man-
fred Rudisch, Renate und Gerhard Damm,
Helga und Manfred Huber, Margot und
Wilfried Rausch sowie Heidrun und Detlev
Bielig, am 8.5. Barbara und Dieter Jäkel so-
wie am 12.5. Adelheid und Rudolf Busse.
Geburtstage
Den 101. Geburtstag feiern am 7.5. Char-
lotte Jordan sowie am 8.5. Lotte Degen und
Pauline Liebrecht.
95 Jahre werden am 7.5. Ruth Herrmann
und Liselotte Wießner.
Ihren 90. Geburtstag feiern am 29.4. Ur-
sula Hecht und Ursula Kersten, am 30.4.
Helena Strauch, am 1.5. Herbert Rzepka,
Erna Franke, Ingeburg Jentzsch und Eri-
ka Füller, am 2.5. Günther Kalde, Lise-
lotte Lähne und Annelies Richter, am 3.5.
Kurt Puschmann, am 4.5. Helmut Schier-
ing und Martha Gaede, am 5.5. Heinz Hin-
richs, Horst Hölzl und Irmgard Mink, am
6.5. Rosemarie Kilian und Margarete Sie-
gert, am 7.5. Hermann Husner und Gi-
sela Merz, am 8.5. Horst Kuschminder,
Stanilslaw Ziolkowski und Christa Sieg-
mund, am 10.5. Erika Bernhard, am 11.5.
Erda Theuerkorn sowie am 12.5. Gertrud
Furchert.
Allen Jubilaren herzliche Glückwünsche!

Feierliche Weihe für
armenischen Kreuzstein
Anlässlich der Armenischen Kulturtage in
Sachsen-Anhalt finden vom 10. Mai bis
26. Juli 2015 zahlreiche Veranstaltungen in
Halle (Saale) statt. Zentraler Höhepunkt ist
die Weihe eines armenischen Kreuzsteines
(Chatschkar) am Sonntag, dem 10. Mai
2015, 16 Uhr, amHansering 13. DerVölker-
mord an den Armeniern im osmanischen
Reich jährt sich in diesem Jahr zum 100.
Mal. Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale)
stimmte am 12. Dezember 2012 zu, dass
von derArmenischen Gemeinde des Landes
Sachsen-Anhalt ein traditioneller Kreuz-
stein zum Gedenken an diesen Völkermord
aufgestellt wird.
ImAnschluss an die öffentliche Kreuzstein-
weihe folgt 17 Uhr ein Festkonzert in der
Aula der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, Universitätsplatz 10.
Zu einer Buchpremiere „Eine Handvoll
Asche“ und „Verleugnet – Vergessen?“ lädt
die Stadt am 11. Mai 2015, 19 Uhr, in das
Stadthaus, Marktplatz 2, ein. Die Veranstal-
tung unterstützt der Friedrich-Bödecker-
Kreis Sachsen Anhalt. „Waiting For The
Dawn“ heißt ein Klavierkonzert mit dem ar-
menischen Pianisten Hayk Melikyan, das
am Mittwoch, dem 13. Mai 2015, 18 Uhr,
im Kammermusiksaal des Händel-Hauses,
Große Nikolaistraße 5, stattfindet.

Die Resonanz war groß wie nie zuvor.
„Wir freuen uns über die große Betei-

ligung an unserer Putz- und Pflanzaktion.
Dafür danken wir allen Beteiligten“, sagt
Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand.
An der Aktion, zu der die Stadt Halle
(Saale) vom 13. bis 25. April aufgerufen
hatte, beteiligten sich hunderte Hallenserin-
nen und Hallenser. „In diesem Jahr waren es
besonders viele Privatpersonen, die neben
Vereinen, Initiativen und Unternehmen an
den Aktionen teilgenommen haben“, so die
Leiterin des Dienstleistungszentrums (DLZ)
Bürgerengagement, Petra Reinhardt.
Uwe Kunst, Angela Maak, Anne-Katrin
Paschke und Anneli Kujau kümmerte
sich um Gartenabfälle, den Schnitt von
Brombeerhecken, sammelten Laub
und Streumüll in der Wilhelm-Troll-Straße,
im Südpark, in der Kleinen Marktstraße und
im Kakteenweg.
Der Nietlebener Heimatverein und das
Netzwerk Süd reinigten Gebiete am Heide-
bad und am Florian-Geyer-Platz. Der Grün-
streifen entlang des Pfälzer Ufers wurde von

Mitgliedern des Vereins Fluss-Stadt-Halle
gepflegt. Für einen sauberen Hundeplatz in
der Dessauer Straße sorgten die Mitglieder
des halleschen Polizeisportvereins. Die
Sportlerinnen und Sportler vom SV
Dautzsch brachten ihre Sportanlagen und
das Vereinsheim auf Vordermann. Am Ge-
sundheitszentrum am Anhalter Platz befrei-
ten die Mitglieder der Bürgerinitiative Sil-
berhöhe Wege und Grünflächen von Unrat.
Der Zugang zwischen Tierheim und Bun-
desstraße 100 an der Steffenstraße wurde
vom Gartenverein „Am Tierheim“ beräumt.
Kinder der Gundschulen Diemitz und Bü-
schdorf reinigten ihre Schulhöfe und pflanz-
ten Blumen auf umliegenden Grünflächen.
Mitglieder des Projektes „Social Streetsoc-
cer“ vom Sportverein Silberhöhe reinigten
Bereiche um die Weißenfelser Straße, wäh-
rend die „Geocacher“ das Areal um den
Steinbruchsee in Zscherben von winterli-
chen Altlasten wie Laub, Totholz und Müll
befreiten. Die Quartiermanager der Stadt
koordinierten die Arbeiten und waren an
vielen Orten selbst im Einsatz.

Die Stadt Halle (Saale) sagt danke!
Initiativen, Unternehmen und Privatpersonen beteiligen sich an Putz- und Pflanzaktion

Kinder der Evangelischen Grundschule in Heide-Nord säuberten Schulhof und Grünflächen rings um ihre Schule in der Waldmeisterstraße, Ecke Farnstraße. Fotos (8): Thomas Ziegler

Auf Initative der Stadt Halle (Saale) entfernten Spezialisten Grafitti am Durchgang zu den
Franckeschen Stiftungen amWaisenhausring. An zahlreichen Trafo-Häuschen wurden von der
Stadtwerke Halle GmbH Schmierereien beseitigt.

Katrin Dörge, Doris Behm und Frank König (v.l.) von der „Interessengemeinschaft Alter
Markt“ stellten auf dem Hof des Beatles-Museums Grünpflanzen bereit. Anlieger des Alten
Marktes nutzten die Blumen zur Verschönerung ihrer Geschäfte.

Die Bürgerinitiative „Kefersteinviertel“
verschönerte die Grünanlagen in ihrem
Stadtviertel.

Aufräumen und Grünschneiden hieß es
auch auf dem Spielplatz Leuchtturmsied-
lung-Nussweg, Ecke Birnenweg.

Grünschnitt, Laub und Abfälle sammelten die Mitglieder der Bürgerinitiative „Umbau Kno-
ten Rosengarten“ in ihrem Viertel. Der Bahndammbereich an der Kasseler Straße gehörte
zu den Schwerpunkten des Einsatzes.

Mitglieder des Stadtverbandes BÜNDNIS
90 / DIE GRÜNEN reinigten Grünanlagen
im Naturschutzgebiet Rabeninsel.

Mitglieder der CDU-Ortsverbände Halle-
Neustadt, Dölau, Heide-Nord und Lettin
reinigten das Areal rund um den Bruchsee.

Führungen informieren
über aktuelle Baustellen
Zum Tag der Städtebauförderung lädt die
Stadt Halle (Saale) am Samstag, dem 9.Mai
2015, von 10 bis 16 Uhr zu Besichtigungen
von Baustellen und einer Ausstellung ein.
Die Ausstellung in der Kirche der ehemali-
gen Landesheilanstalt im Ernst-Grünfeld-
Weg informiert über die Entwicklung der
früheren Garnison „Heide-Süd“. Ein Rund-
gang durch die Schau mit dem Beigeordne-
ten für Stadtentwicklung und Umwelt, Uwe
Stäglin, beginnt 11.30 Uhr.
Baustellenführungen finden in der künftigen
Jugendherberge Halle, Große Steinstraße
60, jeweils 12, 13, 14 und 15 Uhr statt. Ge-
führte Besichtigungen der Fachwerkhäuser
in der Mittelstraße 17 bis18 sind 13 und 15
Uhr möglich. Der Neubau der Grundschule
St. Franziskus in der Murmansker Straße 13
kann 13 und 15 Uhr besichtigt werden. Der
Eintritt zu den Veranstaltungen ist kosten-
frei.
Weitere Informationen unter: www.halle.de
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Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI

Kontakt

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI
im Stadtrat Halle (Saale)
Fraktionsvorsitzender:
Dr. Bodo Meerheim, V.i.S.d.P.
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 342–345,
Telefon: (0345) 221 3056,
Telefax: (0345) 221 3060,
E-Mail: DIELINKE.DiePARTEI@halle.de
Sprechzeiten:
Mo, Di 10–17 Uhr
Mi, Do: 10–15 Uhr
Fr: 10–14 Uhr

Bereits vor einem Jahr hat der Stadtrat
auf Antrag unserer Fraktion die Verwal-
tung beauftragt, ein Konzept für die Ge-
samtstruktur der Wirtschaftsförderung in
Halle zu erarbeiten, welches die Förder-
ziele nebst einer Strategie zu deren Er-
reichung festlegt sowie definiert, wie die
Aktivitäten der unterschiedlichen städ-
tischen und nicht städtischen Akteure
künftig besser koordiniert werden sollen.
Vorausgegangen war die grundsätzlich
begrüßenswerte Ausrufung der Wirt-
schaftsförderung zur Chefsache durch den
OB, die mit zahlreichen Umstrukturie-
rungen und der Ankündigung, die bisher
ausschließlich für den starpark in Halle-

Queis zuständige Entwicklungs- und Ver-
waltungsgesellschaft zum „Ansiedlungs-
Schnellboot“ auszubauen, verbunden war.
Eine klare zielorientierte Konzeption war
damals für uns nicht erkennbar, weshalb
wir die Vorlage bis September 2014 be-
antragt haben. Da gut Ding bekanntlich
Weile haben will, wurde mit erneutem
Stadtratsbeschluss vom Dezember 2014
nochmals die bisher nicht erfolgte Erar-
beitung eines Wirtschaftskonzeptes bis
April 2015 gefordert.
Am 18. April 2015 fand nunmehr ein
Workshop statt, in welchem Vertretern
der Fraktionen der Arbeitsstand durch
den OB vorgestellt und zugleich mitge-

teilt wurde, dass das Konzept im Septem-
ber 2015, also 1,5 Jahre nach dem ersten
Stadtratsbeschluss in den Stadtrat einge-
bracht werden soll.
Bei der weiteren Konzepterstellung wer-
den wir als Fraktion darauf achten, eine
bedarfs- und zukunftsorientierte Wirt-
schaftsförderung ohne Doppelstruktu-
ren zu schaffen, die über die notwendi-
ge personelle und finanzielle Ausstattung
verfügt, wobei es ebenso gilt, die Dienst-
leistungsorientiertheit der Verwaltung
insgesamt zu verbessern.
Es darf künftig nicht nur darum gehen,
weiterhin auf die große Industrieansiedlung
zu warten. Es gilt vielmehr die Bestands-

pflege zu verbessern und sich konsequent
auch auf die Bedürfnisse kleinerer Unter-
nehmen einzustellen. Gerade die Kreativ-
szene in der Stadt ist sehr kleinteilig, hat
aber ein nicht zu unterschätzendes Potenti-
al. Ob das „Ansiedlungs-Schnellbot“ hier-
für der richtige Ansprechpartner ist?
Studenten der MLU und der Kunsthoch-
schule sind potentielle Arbeitgeber von
morgen; gut ausgebildete Fachkräfte im-
mer mehr ein wesentlicher Standort-
faktor, weshalb der Studienstandort zu
stärken ist. Weiterhin gilt es den Einzel-
handel auszubauen, damit niemand mehr
zum Shoppen auf die grüne Wiese oder
nach Leipzig muss.

Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM

Wirtschaftsförderung mit Konzept?
Kontakt

FraktionMitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM
Fraktionsvorsitzender: TomWolter
V.i.S.d.P.: Denis Häder
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 337, 06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 3071,
Telefax: (0345) 221 3073,
E-Mail: fraktion.mitbuergerfuerhalle.neuesfo-
rum@halle.de
Web: www. fraktion-mitbuergerfuerhalle-
neuesforum.de
Sprechzeiten:Mo–Do: 10–17 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Die SPD-Stadtratsfraktion initiierte im
Herbst 2014 einen Antrag zur Erarbei-
tung eines Wirtschaftskonzeptes. Wir se-
hen hier dringenden Handlungsbedarf,
denn das wirtschaftliche Profil Halles ist
bislang keineswegs eindeutig und wenig
attraktiv. Im bundesweiten Wirtschafts-
ranking des Jahres 2013 erzielte Halle
das schlechteste Ergebnis aller vergleich-
baren ostdeutschen Städte.
Von diesem Zustand ausgehend, haben
sich Vertreter der Stadtverwaltung und
der Fraktionen zusammengesetzt und un-
ter Einbeziehung der städtischen Beteili-
gungen die zukünftige Ausrichtung dis-
kutiert. Dabei wurde schnell deutlich,

dass die Stadt Halle Schwerpunkte bilden
muss, um an Attraktivität zu gewinnen.
Diese sollen in den Bereichen Wissen-
schaft, Medien- und Kreativwirtschaft
sowie Maschinenbau liegen. Grundsätz-
lich steht unsere Stadt vor der Frage, ob
Leipzig als Vorbild und Vergleichsmaß-
stab dienen soll oder ob wir mögliche
Partner nicht im direkten Umland finden.
Unsere Fraktion sieht durchaus Chancen,
mit dem Saalekreis an einem Strang zu
ziehen. Die Zusammenarbeit und Ent-
wicklung von Stadt und Umland ist wei-
ter auszubauen, indem gemeinsame Pro-
jekte fortgeführt und neu initiiert werden.
Damit das gelingt, sollten in naher Zu-

kunft bestehende Doppelstrukturen in-
nerhalb der halleschen Verwaltung auf-
gelöst werden. Eine entscheidende Rolle
kommt dabei neben der Stadtverwaltung
den städtischen Beteiligungen zu. Bis-
lang ist die Vernetzung innerhalb der
Verwaltung eher unterentwickelt. Nur bei
stärkerer Zusammenarbeit wird es gelin-
gen, was in den vergangenen Jahren ver-
säumt wurde: Impulse für die hallesche
Wirtschaft zu setzen.
Unverzichtbar ist der regelmäßige Aus-
tausch mit Unternehmen, die in Halle
schon seit Jahren eine Heimat gefunden
haben und Gewerbesteuer zahlen. So ist es
zwar wünschenswert, einen höheren An-

teil an produzierendem Gewerbe in Hal-
le zu erzielen, die vorhandenen Firmen
im stark vertretenen Dienstleistungssek-
tor darf diese Korrektur allerdings nicht
treffen. Der Star Park wird auch im neu-
en Wirtschaftskonzept eine wichtige Rolle
spielen. Außerdem kommt eine gute An-
siedlungspolitik nicht umhin, weitere Ge-
werbeflächen in Halle zu erschließen.
Das Wirtschaftskonzept muss unserer
Meinung nach grundsätzlich die Ziele
verfolgen, bestehende Arbeitsplätze zu
sichern und neue zu schaffen, einen zu-
kunftsorientierten Branchenmix zu ent-
wickeln und damit die kommunale Fi-
nanzkraft nachhaltig zu verbessern.

SPD-Fraktion

Impulse für die hallesche Wirtschaft
Kontakt

SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)
Fraktionsvorsitzender:
Johannes Krause
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 316, 06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 30 51,
Telefax: (0345) 221 30 61
E-Mail: spd.fraktion@halle.de
Web:www.spd-fraktion-halle.de
Sprechzeiten:
Mo–Do: 9–12 Uhr, 13–16 Uhr,
Fr: 9–12 Uhr,
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Dieser Tage stellte die Stadtverwaltung ei-
ner interessierten Öffentlichkeit ihre Pläne
zur Umgestaltung der Merseburger Straße
zwischen Riebeckplatz und Thüringer Stra-
ße vor. Eine ganz wesentliche Aussage war,
dass es zumindest in diesem Bereich keine
vierspurige Variante geben soll. Eine brei-
te, aber einspurige Richtungsfahrbahn je
Fahrtrichtung wird als Lösung angestrebt.
Dass der Stadtrat dies aus der Zeitung er-
fährt, ist nur ein Teil des Ärgernisses. Dass
die Stadtverwaltung einmal mehr versucht,
einen anderslautenden Ratsbeschluss zu
unterlaufen, wiegt wesentlich schwerer.
Vor ziemlich genau einem Jahr fasste der
Stadtrat, auf Antrag der CDU-Fraktion,

den Beschluss, dass bei den Planungen zur
Umgestaltung der Merseburger Straße ge-
nerell eine vierstreifige Ausführung vor-
zusehen ist. Die Stadtverwaltung empfahl
im Rahmen ihrer Stellungnahme zwar die
Ablehnung des Antrages und teilte zum
genannten Punkt mit, dass ein regelkon-
former Straßenquerschnitt mit separatem
Gleiskörper, zweispurigen Richtungsfahr-
bahnen und ausreichend breiten Neben-
anlagen in einigen Teilen der Mersebur-
ger Straße nicht einfach zu realisieren sei,
versäumte es aber, wie so oft, konkret zu
werden und vor allem, Wege aufzuzeigen,
unter welchen Voraussetzungen dem Rats-
beschluss dennoch entsprochen werden

könnte. Andere Ratsbeschlüsse (Rosen-
gartenbrücke) beispielsweise untermauern
den Mehrheitswillen des Rates.
Uns scheint, es gibt jetzt wieder eine Vor-
zugsvariante der Verwaltung, die mittels
Winkelzügen durchgesetzt werden soll.
Wir sind davon überzeugt, dass die Verwal-
tung auch weiterhin bestrebt ist, denWillen
des Rates zu ignorieren. Das Stadtbahnpro-
gramm und seine Umsetzungsinstrumen-
tarien, wie Förderrichtlinien u. ä., müssen
seit geraumer Zeit herhalten, wenn es gilt,
den Rückbau bedeutender Trassen unse-
rer Stadt zu begründen. Wir haben große
Zweifel, dass sich die Stadtverwaltung da-
bei ernsthaft um mögliche Kompromiss-

lösungen bemüht. Natürlich geht es um an
Voraussetzungen gebundene Fördermittel,
die über die HAVAG dem städtischen Stra-
ßenbau an dieser Stelle zugutekommen.
Aber das Beispiel des Böllberger Weges
(188) zeigt, dass Förderrichtlinien durch-
aus auch Spielräume lassen. Zu ergründen,
inwieweit Ausnahmeregelungen machbar
sind und das Gros der Umgestaltung der
Merseburger Straße gemäß Ratsbeschluss
dennoch förderfähig wäre, ist jetzt die
Pflicht der Stadtverwaltung.
Zu oft hören wir, was nicht geht, viel zu
selten, was möglich wäre und unter wel-
chen Bedingungen. Umgestaltung – ja,
stetiger Rückbau – nein.

CDU/FDP Fraktion

Umgestaltung – ja; stetiger Rückbau – nein
Kontakt

CDU/FDP-Stadtratsfraktion
Halle (Saale)

Fraktionsvorsitzender:
Bernhard Bönisch V.i.S.d.P.

Geschäftsstelle:
Schmeerstraße 1,
06108 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 221 3054,
Telefax: (0345) 221 3064
E-Mail: cdu.fdp@halle.de

Web: www.cdu-fdp-halle.de

Erfurt macht es, Weimar macht es – wa-
rum sollten wir in Halle auf Einnahmen
für Übernachtungen von Touristen zu-
gunsten der Stadtkasse verzichten? Wir
sind es leid, bei kommunalpolitischen In-
itiativen, die den städtischen Haushalt –
und sei es nur geringfügig – belasten, mit
dem Totschlagargument der fehlenden
Mittel abgebügelt zu werden. Aufgrund
der enormen Ausgaben und vergleichs-
weise geringen Einnahmen der Stadt Hal-
le schwindet der Gestaltungsspielraum
immer weiter. Viele öffentliche Ausga-
ben für das abwechslungsreiche und an-
spruchsvolle kulturelle Angebot der Stadt
lasten auf den Schultern der Kommune

und sind als sogenannte freiwillige Auf-
gaben stets vom Rotstift bedroht.
Erleichterung könnten daher – so die Idee
- zusätzlich generierte Einnahmen aus ei-
ner Kulturförderabgabe schaffen. Bundes-
weit haben sich immer mehr Kommunen
dazu entschlossen, Übernachtungsgäste
über einen vergleichsweise geringen Bei-
trag an der Steigerung der Attraktivität der
Städte zu beteiligen. Konkret sieht unser
im April erstmals zu beratender Antrag
vor, Übernachtungen in Beherbergungs-
betrieben in der Stadt Halle - die privaten
Zwecken dienen - mit einer Kulturförder-
abgabe in Höhe von 5 Prozent des Über-
nachtungspreises zu besteuern. So würden

beispielsweise Gäste bei einem Hotelauf-
enthalt an einem Wochenende mit Beher-
bergungskosten in Höhe von 200 Euro
eine Kulturförderabgabe in Höhe von 10
Euro erwarten. Aus unserer Sicht ist das
eine vertretbare Größenordnung. Nach
unseren Schätzungen kann Halle so mit
mehr als 200.000 Euro an zusätzlichen
Einnahmen jährlich rechnen. Das ist eine
stattliche Summe! Eine moderate örtli-
che Steuer hält auch keinen davon ab nach
Halle zu kommen. So haben die anderen
Städte trotz Abgabe weiterhin steigende
Tourismuszahlen zu verzeichnen. Die Er-
fahrungen zeigen zudem, dass der Verwal-
tungsaufwand vergleichsweise gering ist.

Wir wollen diese Chance nutzen, um den
Handlungsspielraum im kulturellen Be-
reich zurückzuerobern. Die zusätzlichen
Einnahmen könnten beispielsweise für
eine städtische Beteiligung an der Finan-
zierung der Moritzburg genutzt werden,
denkbar wäre auch eine Aufstockung der
Mittel für die freie Kulturszene.
Im Übrigen: Auch der Kultusminis-
ter des Landes sowie die Mitglieder
des Kulturkonvents in Sachsen-Anhalt
empfehlen eine kommunale Kulturför-
derabgabe, um auswärtige Gäste gezielt
an der Aufrechterhaltung der öffentlich
finanzierten kulturellen Infrastruktur
zu beteiligen.

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Wir hätten da eine Idee…
Kontakt

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Fraktionsvorsitzende:
Dr. Inés Brock
Geschäftsstelle:
Stadthaus, Marktplatz 2,
Zimmer 109, 06108 Halle (Saale),
Telefon: (0345) 221 3057,
Telefax: (0345) 221 3068
E-Mail: gruene-fraktion@halle.de
Web: www.gruene-fraktion-halle.de
Sprechzeiten:
Mo, Di, Do: 10–17 Uhr
Mi, Fr: 10–14 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Letzten Mittwoch war es soweit: der Aus-
schuss für Stadtentwicklung hatte seine
erste Sitzung. Von vielen Akteur*innen
war dieser Ausschuss lange gewünscht
und erwartet, vor allem die Sachkundi-
gen Einwohner*innen, die die organisier-
te Wohnungswirtschaft in Halle und die
Martin–Luther–Universität vertreten, sol-
len einen fachlichen Input und interessante
Anregungen geben. Der Ausschuss ist in
unserem Bundesland in seiner Zusammen-
setzung und inhaltlicher Ausrichtung ein-
malig für eine kommunale Vertretungs-
körperschaft wie es unser Stadtrat ist. Mit
ihm sollen solch wichtigen Akteure der
städtischen Entwicklung wie die oben Ge-

nannten erstmals unmittelbar in die Vor-
bereitung kommunalpolitischer Entschei-
dungen einbezogen und nicht mehr erst im
Nachgang damit konfrontiert werden.
Warum braucht Halle genau diesen Aus-
schuss? Eine Stadt ist ein Ort mit vielen
Herausforderungen und Gegensätzen.
Die Zahl der älteren Mitbürger*innen
wächst, der Anspruch an der bestehen-
den und zukünftigen Infrastruktur ändert
sich. Die Versorgung mit Wohnraum, mit
Energie und die Anforderungen an Mobi-
lität müssen unter Berücksichtigung des
Klimawandels und seinen Auswirkungen
neu definiert werden.
Die Gestaltung der Innenstadt ist ein weg-

weisendes Thema, aber auch jeder ande-
re Stadtteil von Halle bis hin in die Quar-
tiere braucht eine differenzierte Sicht auf
die Gestaltung und somit auf Entwicklung,
Rückbau und auch Bestehendes – ein sicht-
barer Wandel vollzieht sich. Die Rahmen-
bedingungen dafür werden durch das ISEK
2025 (Integriertes Stadtentwicklungskon-
zept) und vom Programm „Soziale Stadt“
aber auch durch viele andere Faktoren ge-
setzt. Der Stadtrat wird übrigens in seiner
Aprilsitzung über die Fortschreibung des 2.
Integrierten Handlungskonzeptes „Soziale
Stadt“ Neustadt 2025 entscheiden.
In der letzten Zeit mussten sich auch im-
mer wieder Offenheit und Toleranz in un-

serer Stadt bewähren, vor allem wenn es
darum ging, Menschen woher sie auch
kommen und aus welchen Gründen sie
kommen, intelligent in unser Stadtleben
zu integrieren. Ein gesundes Miteinander
auf allen Ebenen ist die Basis der weite-
ren Entwicklung unserer Stadtgesellschaft
und somit auch unserer Stadt selbst. Die-
ses Miteinander muss sich auch dann be-
währen, wenn Alterung, Zuwanderung,
und soziale Brüche die Stadtgesellschaft
verändern.
Für all diese Herausforderungen wird es
kein allumfassendes Konzept geben. Der
Ausschuss für Stadtentwicklung kann
aber mit seinem Akteuren Impulse setzen.

Ein Novum im Sitzungskalender des Stadtrates Halle (Saale)
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Ausschusssitzungen der Stadt Halle (Saale)
Ausschuss für
P lanungsange legenhe i ten

Am Dienstag, dem 5. Mai 2015, 17 Uhr,
findet im Stadthaus, Kleiner Saal, Markt-
platz 2 in 06108 Halle (Saale), eine öffent-
liche/nicht öffentliche Sitzung des Aus-
schusses für Planungsangelegenheiten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom

14. April 2015
4. Beschlussvorlagen
4.1. Änderung des Flächennutzungspla-

nes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr.
25 „Sonderbaufläche Großflächiger
Einzelhandel, Deutsche Grube“ - Be-
schluss zur öffentlichenAuslegung des
Entwurfes, Vorlage: VI/2015/00579

4.2.Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 26
„Sonderbaufläche Großflächiger Ein-
zelhandel, Leipziger Chaussee“ - Be-
schluss zur öffentlichen Auslegung des
Entwurfes, Vorlage: VI/2015/00580

4.3.Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 30
„Gewerbegebiet südlich der Diesel-
straße“ - Aufstellungsbeschluss,
Vorlage: VI/2015/00581

4.4.Änderung des Flächennutzungsplanes
der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 31 „Saa-
leufer am Böllberger Weg“ - Aufstel-
lungsbeschluss, Vorlage:VI/2015/00582

4.5.Einzelhandels- und Zentrenkonzept
der Stadt Halle (Saale), 1. Änderung/
Ausweisung eines Nahversorgungs-
zentrums Ammendorf,
Vorlage: VI/2015/00583

4.6.Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 27
„Sonderbaufläche Nahversorgungs-
zentrum (NVZ) Ammendorf“- Auf-
stellungsbeschluss,
Vorlage: VI/2015/00660

4.7. Stadtbahnprogramm Halle, Merse-
burger Straße Nord - Gestaltungsbe-
schluss, Vorlage: VI/2015/00584

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
7. Mitteilungen
7.1. Quartalsbericht IV/2014 Stadtbahn-

programm Halle des Maßnahmeträ-
gers HAVAG,Vorlage: VI/2015/00648

8. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

14. April 2015
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Dr. Michael Lämmerhirt
Ausschussvorsitzender

Uwe Stäglin
Beigeordneter

Bi ldungsausschuss

Am Dienstag, dem 5. Mai 2015, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Wappensaal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Bildungsausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift

vom 07.04.2015
4. Beschlussvorlagen
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1. Antrag der CDU/FDP-Fraktion Hal-

le (Saale) zur Erstellung eines IT
Infrastrukturkonzeptes für die IT
Landschaft an halleschen Schulen,
Vorlage: VI/2015/00667

5.2.Antrag der SPD-Fraktion Stadt Hal-
le (Saale) zur Namensgebung „Tal-
amt-Gymnasium“ für das neue
Gymnasium in der Oleariusstraße 7,
Vorlage: VI/2015/00681

6. schriftliche Anfragen von Fraktio-
nen und Stadträten

7. Mitteilungen
7.1. Mitteilung zum Stand der Einwei-

sung in weiterführende Schulen für
das Schuljahr 2015/16

8. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

07.04.2015
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Melanie Ranft
Ausschussvorsitzende

Tobias Kogge
Beigeordneter

Kul turausschuss

Am Mittwoch, dem 6. Mai 2015, um
16.30 Uhr, findet im Stadthaus, Wappen-
saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Kulturausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

04.02.2015
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

04.03.2015
3.3.Genehmigung der Niederschrift vom

08.04.2015
4. Beschlussvorlagen
4.1. Grundsatz-Entscheidung zur Fort-

führung des Vertrags zur Betreibung
des Technischen Halloren- und Sa-
linemuseums mit dem Verein "Hal-
lesches Salinemuseum e.V." ab dem
01.01.2016, Vorlage: VI/2015/00625

4.1.1. Änderungsantrag der Fraktion Mit-
BÜRGER für Halle – NEUES FO-
RUM zum Beschluss Grundsatz-
Entscheidung zur Fortführung des
Vertrags zur Betreibung des Techni-
schen Halloren- und Salinemuseums
mit dem Verein "Hallesches Saline-
museum e.V." (VI/2015/00625),
Vorlage: VI/2015/00708

4.2.Vergabe der 3 neuen Straßennamen
Julius-Bernstein-Straße, Ernst-von-
Dobschütz-Weg, Maria-Likarz-Weg,
Vorlage: VI/2015/00717

4.3.Vergabe des neuen Straßennamens
Gudrun-Goeseke-Straße,
Vorlage: VI/2015/00721

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1. Antrag der Fraktionen CDU/FDP,

SPD und MitBÜRGER für Halle -
NEUES FORUM zur Mitfinanzie-
rung der Stiftung Moritzburg,
Vorlage: VI/2015/00666

5.2.Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zu Neu-
verhandlungen über die Mit-
finanzierung der Moritzburg,
Vorlage: VI/2015/00710

5.3.Antrag der Fraktion DIE LINKE/Die
PARTEI im Stadtrat Halle (Saale) zur
Prüfung der Einführung einer Kom-
bi-Eintrittskarte für Museen der Stadt
Halle, des Landes Sachsen-Anhalt so-
wie weiterer musealer Einrichtungen
der Stadt Halle unter Einbeziehung
der HAVAG, Vorlage: VI/2015/00700

6. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

7. Mitteilungen
7.1. Informationen zum Projekt „doppel-

chörig“ aus Anlass der 25jährigen
Städtefreundschaft Halle – Hildes-
heim durch Herrn Uhle (Leiter A-
Cappella-Chor Halle)

7.2 Informationen zum Stand der Vorbe-
reitungen des Reformationsjubiläums

8. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

04.02.2015
2.2.Genehmigung der Niederschrift vom

04.03.2015
2.3.Genehmigung der Niederschrift vom

08.04.2015

3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Dr. Annegret Bergner
Ausschussvorsitzende

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete

Ausschuss für
Per sona lange legenhe i ten

Am Mittwoch, dem 6. Mai 2015, 17 Uhr,
findet im Stadthaus, Beratungsraum
113, Marktplatz 2 in 06108 Halle (Saa-
le), eine öffentliche/nicht öffentliche Sit-
zung des Ausschusses für Personal-
angelegenheiten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

Einwohnerfragestunde
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung

der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

08.04.2015
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
7. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
8. Mitteilungen
9. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1. Genehmigung der Niederschrift vom

08.04.2015
3. Beschlussvorlagen
3.1. Unbefristete Weiterbeschäftigung

(Stellennummer 200.0020.020),
Vorlage: VI/2015/00805

3.2.Unbefristete Weiterbeschäftigung
(Stellennummer 200.0020.030),
Vorlage: VI/2015/00807

3.3.Unbefristete Weiterbeschäftigung
(Stellennummer 200.0000.030),
Vorlage: VI/2015/00808

4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
6.1.Mitteilung zu personalrechtlichen

Angelegenheiten
7. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Gernot Töpper
Ausschussvorsitzender

Egbert Geier
Bürgermeister

Jugendhi l feausschuss

Am Donnerstag, dem 7. Mai 2015, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Festsaal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Jugendhilfeausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

. Einwohnerfragestunde

. Kinder- und Jugendsprechstunde
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung

der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom

09.04.2015
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher

Sitzung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
6. Fachliche Standards für Pflegestel-

len entsprechend der Leistung nach
§33 SGB VIII

7. Anträge von Fraktionen und Stadträten
8. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
9. Mitteilungen
10. Themenspeicher
11. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
12. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

09.04.2015

3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Dr. Detlef Wend
Ausschussvorsitzender

Tobias Kogge
Beigeordneter

Spor tausschuss

Am Dienstag, dem 12. Mai 2015, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Wappensaal,
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale), eine
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des
Sportausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

15.04.2015
4. Beschlussvorlagen
4.1. Förderung von Sportvereinen für Sa-

nierungs- und Investitionsmaßnah-
men auf Sportanlagen 2015,
Vorlage: VI/2015/00715

5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
6. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6.1. Anfrage der Fraktion MitBÜRGER

für Halle - NEUES FORUM zur Ver-
anstaltungsförderung 2015,
Vorlage: VI/2015/00823

7. Mitteilungen
7.1. Konzeptentwurf für das Sportfest der

Stadt Halle (Saale) am 11.09.2015
7.2.Einweihung der Kraftsporthalle im

Sportkomplex Robert-Koch-Straße
8. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
8.1.mündliche Anfrage des Stadtrates

Ulrich Peinhardt, CDU/FDP-Stadt-
ratsfraktion Halle (Saale), zu Er-
höhungen der Preise für hallesche
Schwimmvereine

9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

15.04.2015
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
5.1. Anfrage der Stadträtin Ann-Sophie

Bohm-Eisenbrandt (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) zum Bäderfinanzie-
rungsvertrag,
Vorlage: VI/2015/00752

6. Mitteilungen
6.1. Sachstand zur neuen Speedskateanlage
7. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Fabian Borggrefe
Ausschussvorsitzender

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete

Soz ia l - , Gesundhe i t s - und
Gle i chs te l lungsausschuss

Am Mittwoch, dem 13. Mai 2015, um
16.30 Uhr, findet im Jobcenter Halle, Sit-
zungssaal, Neustädter Passage 6, 06122
Halle (Saale), eine öffentliche/nicht öffent-
liche Sitzung des Sozial-, Gesundheits-
und Gleichstellungsausschusses statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

. Begrüßung der Ausschussmitglieder
mit einer Kurzvorstellung des Jobcen-
ters durch Herrn Kaltofen, Geschäfts-
führer des Jobcenters Halle (Saale)

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschriften
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom

12.03.2015
3.2.Genehmigung der Niederschrift vom

16.04.2015
4. Berichte des Jobcenter Halle (Saale)
4.1.Monatsbericht
4.2.Vorstellung des Arbeitsmarktpoliti-

schen Programmes
5. Beschlussvorlagen
6. Anträge von Fraktionen und Stadträten

7. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

8. Mitteilungen
8.1. Bericht zum Projekt "Familien stär-

ken - Perspektiven eröffnen"
8.2.„Fortschreibung Schlüssiges Konzept“
8.3.Ausführungen zum Asylbewerber-

leistungsgesetz
8.4.Themenspeicher
9. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschriften
2.1.Genehmigung der Niederschrift vom

12.03.2015
2.2.Genehmigung der Niederschrift vom

16.04.2015
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Ute Haupt
Ausschussvorsitzende

Tobias Kogge
Beigeordneter

Susanne Wildner
Gleichstellungsbeauftragte

Ausschuss für Ordnung und
Umwel tange legenhe i ten

Am Mittwoch, dem 13. Mai 2015, um
17 Uhr, findet im Stadthaus, Kleiner
Saal, Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale),
eine öffentliche/nicht öffentliche Sit-
zung des Ausschusses für Ordnung und
Umweltangelegenheiten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung
der Ordnungsmäßigkeit der Einla-
dung und der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift vom

16.04.2015
4. Beschlussvorlagen
5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5.1. gemeinsamer Antrag der SPD-Frak-

tion Stadt Halle (Saale) und der
CDU/FDP - Stadtratsfraktion Hal-
le (Saale) zur Verwendung der Ruhe-
rechtsentschädigung zum Abbau des
Investitionsstaus an Friedhöfen,
Vorlage: VI/2015/00610

5.2.Antrag der Fraktion MitBÜRGER für
Halle – NEUES FORUM zur Ausfüh-
rung der Straßenreinigung in Wohn-
gebieten, Vorlage: VI/2015/00694

6. schriftliche Anfragen von Fraktionen
und Stadträten

6.1. Anfrage der Stadträtin Marion
Krischok (DIE LINKE/Die PAR-
TEI) zur Schulwegsicherheit,
Vorlage: VI/2015/00818

6.2.Anfrage der Stadträtin Marion
Krischok (DIE LINKE/Die PARTEI)
zur Umsetzung der Kleingartenkon-
zeption, Vorlage: VI/2015/00825

6.3.Anfrage des Stadtrates Andreas
Scholtyssek (CDU/FDP-Fraktion) zu
Graffiti-Schmierereien,
Vorlage: VI/2015/00830

7. Mitteilungen
7.1. Baumfällliste
8. Beantwortung vonmündlichenAnfragen
9. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift vom

16.04.2015
3. Beschlussvorlagen
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen

und Stadträten
6. Mitteilungen
7. BeantwortungvonmündlichenAnfragen
8. Anregungen

Andreas Scholtyssek
Ausschussvorsitzender

Uwe Stäglin
Beigeordneter

Alle Einladungen und Vorlagen sind im

Bürgerinformationssystem der Stadt Hal-

le (Saale) auf der Website www.buergerinfo.

halle.de einsehbar. Die Texte liegen als pdf-

Dokumente vor.



29. April 2015 · A m t s b l A t t der Stadt Halle (Saale) Seite 5Öffentliche bekanntmachungen · Redaktion · Anzeigen

Nutzungsordnung der Konzerthalle Ulrichskirche
Die Konzerthalle Ulrichskirche ist ein
städtischer Veranstaltungsraum für Chor-
konzerte, Jazz- und Gospelkonzerte so-
wie unterschiedliche Kleinkunstformen,
der von Veranstaltern angemietet werden
kann.
Die Vermietung erfolgt zur Durchfüh-
rung von Konzerten, Proben, Tonaufnah-
men, Feierstunden, Sonderveranstaltun-
gen und anderes mehr.
Eine Anmietung ist nur möglich, wenn
die beabsichtigte Veranstaltung dem Cha-
rakter des sakralen Baudenkmals Rech-
nung trägt. Schwerpunktmäßig erfolgt die
Nutzung der Konzerthalle Ulrichskirche
durch gemeinnützige Vereine und Chö-
re der Stadt Halle (Saale). Darüber hinaus
wird die Konzerthalle Ulrichskirche von
Veranstaltern zur Durchführung verschie-
denster Konzerte genutzt.
Basierend auf der vorliegenden Nut-
zungsordnung, der Hausordnung sowie
den Brandschutz- und Sicherheitsbestim-
mungen werden durch die Konzerthalle
Ulrichskirche mit den Veranstaltern Nut-
zungsverträge zu nachfolgenden Konditi-
onen abgeschlossen:
1. Platzkapazität:
Hauptschiff 460 nummeriert
Empore 60 nummeriert
Seitenschiff 20 nicht nummeriert

2. Das Entgelt für die Nutzung der Räum-
lichkeiten der Konzerthalle Ulrichskir-
che beträgt:

- je angefangene Stunde Veranstal-
tungsdauer, ab Veranstaltungsbeginn
255,00 EUR zzgl. 19 % MwSt.

- je angefangene Stunde für Proben,
Bühneneinrichtung, ab Nutzungs-
beginn 90,00 EUR zzgl. 19 % MwSt.

3. Das Entgelt für die Nutzung der Instru-
mente der Konzerthalle Ulrichskirche
beträgt:

- für die Sauer-Orgel
= 50,00 EUR zzgl. 19 % MwSt.

- für den Bechstein- Flügel
= 30,00 EUR zzgl. 19 % MwSt.

- für den Blüthner- Flügel
= 30,00 EUR zzgl. 19 % MwSt.

- für das Neupert- Cembalo
= 30,00 EUR zzgl. 19 % MwSt.
Die Instrumente werden regelmäßig
gestimmt. Sollte jedoch eine unmittel-
bare Stimmung der/des Instrumentes
vor dem Konzert vom Veranstalter ge-
wünscht sein, wird hierfür eine geson-
derte zusätzliche Gebühr i.H.v. 110,00
EUR zzgl. 19% MwSt. erhoben bzw.
der Veranstalter lässt selbst auf eige-
ne Rechnung und in zeitlicher Abstim-
mung mit der Konzerthalle Ulrichskir-
che die Stimmung vornehmen.
Die Instrumente werden in der Stimm-
höhe von 443 Hertz (hz) vorgehalten.
Eine eventuell vom Veranstalter vorge-
nommene Änderung dieser Stimmhö-
he ist der Konzerthalle mitzuteilen. Der
Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen,
dass auf seine Kosten die Rückstim-

Bekanntmachungsanordnung

Die vom Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in

der Sitzung am 25.02.2015 beschlossene

Nutzungsordnung der Konzerthalle Ulrichs-

kirche, Vorlage: VI/2014/00277, wird hiermit

öffentlich bekannt gemacht.

Halle (Saale), den 13. April 2015

Dr. Bernd Wiegand

Oberbürgermeister

mung auf 443 Hertz (hz) erfolgt.

4. Die Stadt Halle (Saale) behält sich eine
Vorauszahlung durch den Veranstalter
vor, die der gesonderten Vereinbarung
im Nutzungsvertrag bedarf.
Hierbei hat der Veranstalter bis 4 Wo-
chen vor Veranstaltungstag die Rech-
nung der Stadt Halle über eine Nut-
zungskostenanzahlung i.H.v. 80 % des
Nutzungsentgeltes von zwei Veranstal-
tungsstunden und einer Probestunde,
zu zahlen. Ohne Zahlungseingang er-
lischt der Nutzungsvertrag.

5. Chöre und gemeinnützige Vereine mit
Sitz in der Stadt Halle (Saale) können
im Sinne einer indirekten Kulturför-
derung die Konzerthalle Ulrichskirche
kostengünstig nutzen. Es kann eine Er-
mäßigung von 25% gewährt werden.
Die Ermäßigung ist zu beantragen und
wird vom DLZ Veranstaltungen ge-
prüft und gegebenenfalls genehmigt.

6. Einrichtungen und Bereiche der Stadt-
verwaltung Halle (Saale) nutzen die
Konzerthalle Ulrichskirche kostenlos.

7. Zur Förderung des musikalischen
Nachwuchses kann die Konzerthal-
le Ulrichskirche kostengünstig genutzt
werden, indem ein Entgelt für die Nut-
zung der Räumlichkeiten der Konzert-
halle Ulrichskirche und die Nutzung
der Instrumente von 15% der Nettoein-
nahmen aus dem Kartenverkauf zzgl.
19 % MwSt. erhoben wird. Die Nut-
zung der Musikinstrumente wird in
diese Regelung mit einbezogen.
Als musikalischer Nachwuchs sind
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
bis zu einem Alter von 27 Jahren zu ver-
stehen, die durch besondere Leistungen,
wie Teilnahme an Musikwettbewerben,
Musikveranstaltungen oder Musikaus-
bildungen, eine besondere Begabung im
Bereich Musik gezeigt haben.
Diese kostengünstige Nutzung ist zu
beantragen und wird von der Stadt
Halle, DLZ Veranstaltungen geprüft
und gegebenenfalls genehmigt.
Der hierfür notwendige Nachweis der
Nettoeinnahmen des Kartenverkaufs ist
innerhalb von drei Werktagen nach dem
Veranstaltungstag imDLZVeranstaltun-
gen vorzulegen. Verstreicht diese Frist,
wird das allgemeine Nutzungsentgelt
entsprechend der Nutzungszeit erhoben.

8. Zur Etablierung von neuen für die
Stadt Halle (Saale) interessanten Kon-
zertreihen kann die Konzerthalle Ul-
richskirche kostengünstig genutzt wer-
den, indem ein Entgelt für die Nutzung
der Räumlichkeiten der Konzerthalle
Ulrichskirche von 15% der Nettoein-
nahmen aus dem Kartenverkauf zzgl.
19 % MwSt. erhoben wird. Die Nut-
zung der Musikinstrumente ist von die-
ser Regelung ausgenommen.

Unter der Etablierung von neuen Kon-
zertreihen sind solche Konzerte zu ver-
stehen, die für die Stadt Halle (Saale)
eine kulturelle Bereicherung darstel-
len, in solcher Form noch nicht dage-
wesen sind und eine musikalische Ein-
heit bilden.
Die kostengünstige Nutzung zur Eta-
blierung von neuen Konzertreihen be-
darf der vorherigen Antragstellung und
Begründung durch den Veranstalter.
Nach Prüfung durch das DLZ Veran-
staltungen der Stadt Halle (Saale) ist
eine entsprechende Vereinbarung zu
treffen, die sich auf eine Anzahl von
maximal fünf Konzerten beschränkt
und längstens für ein Jahr gilt.
Der hierfür notwendige Nachweis der
Nettoeinnahmen des Kartenverkaufs ist
innerhalb von drei Werktagen nach dem
Veranstaltungstag imDLZVeranstaltun-
gen vorzulegen. Verstreicht diese Frist,
wird das allgemeine Nutzungsentgelt
entsprechend der Nutzungszeit erhoben.

9. Der Kartenvorverkauf ist vom Veran-
stalter im Eigenvertrieb vorzunehmen
und die Besetzung der Tageskasse (1
Stunde vor Veranstaltungsbeginn) per-
sonell zu sichern.

10. Garderoben- und Einlasskräfte sind
durch den Veranstalter zu stellen und
sollten 45 Minuten vor Veranstaltungs-
beginn verfügbar sein.

11. Der Veranstalter verpflichtet sich die
höchstzugelassene Besucherzahl i.H.v.
540 Personen pro Veranstaltung nicht
zu überschreiten.

12. In der Konzerthalle Ulrichskirche er-
folgt eine gastronomische Versorgung
bzw. Pausenversorgung der Besucher
der Veranstaltung. Diese wird aus-
schließlich durch den Caterer der Kon-
zerthalle Ulrichskirche gestaltet.

13. Werbung für die Veranstaltung und
die Anfertigung von Programmzetteln
obliegt dem Veranstalter. Wenn
vom Veranstalter gewünscht, publi-
ziert die Konzerthalle Ulrichskirche
die Veranstaltung in seinen eigenen
Veröffentlichungen.

14. Der Veranstalter trägt die alleinige
Verantwortung für die Erfüllung al-
ler gesetzlichen Meldepflichten und
die Einholung erforderlicher Genehmi-
gungen. Insbesondere ist er verpflich-
tet, die Veranstaltung bei der GEMA
anzumelden und die erforderlichen Ge-
bühren zu entrichten.

15. Aufbau- und Abbauarbeiten für die
Bühneneinrichtung sind in Abstim-
mung mit der Konzerthalle Ul-
richskirche vom Veranstalter selbst
durchzuführen. Die Verwendung von
Texttafeln, Spruchbändern, Bühnen-

versatzstücken sowie Show-Effekten
muss dem Charakter des sakralen Bau-
denkmals Rechnung tragen. Es ist aus-
schließlich der Einsatz von trockenem
Nebel gestattet. Notwendige Technik
ist vom Veranstalter mitzuführen.

16. Die Bedienung der in der Konzert-
halle Ulrichskirche vorhandenen tech-
nischen Einrichtungen ist ausschließ-
lich dem Personal der Konzerthalle
Ulrichskirche vorbehalten. Bringt der
Veranstalter eigene Licht- oder Ton-
technik ein, so hat er die technische Si-
cherheit der eingebrachten Geräte und
Anlagen zu gewährleisten und diese
auf Verlangen nachzuweisen.

17. Die Bestuhlung erfolgt entsprechend
dem vorliegenden genehmigten Bestuh-
lungsplan. Abweichungen und Änderun-
gen sind nur in Abstimmung mit dem/
der Diensthabenden Mitarbeiter/-in der
Konzerthalle Ulrichskirche möglich.

18. Alle für das Künstler-Catering not-
wendigen Gegenstände (Geschirr, Be-
steck etc.) sind vom Veranstalter kom-
plett mitzuführen, sofern nicht auf den
Caterer der Konzerthalle Ulrichskirche
zurückgegriffen wird. Auf Wunsch und
unverbindlich können dem Veranstalter
die Kontaktdaten des Caterers der Kon-
zerthalle Ulrichskirche übermittelt wer-
den, mit dem seitens des Veranstalters
eigenständig entsprechende Absprachen
und Vereinbarungen zu treffen sind.

19. Verschließbare Künstlergarderoben
stehen dem Veranstalter ab 30 Minuten
vor Probenbeginn zur Verfügung. Für
die Sicherheit am Künstlereingang und
in den Garderobenbereichen ist der
Veranstalter verantwortlich.

20. Der Veranstalter haftet für alle Schäden
und Diebstähle, die durch ihn oder seine
Beauftragten im Zusammenhang mit der
Veranstaltung verursacht werden.

21. Die Stadt Halle (Saale) übernimmt
keinerlei Haftung für vom Veranstalter
eingebrachte Gegenstände.

22. Sämtliche Räumlichkeiten sind nach
Beendigung der Nutzung ordnungsge-
mäß herzurichten und sauber zu verlas-
sen. Bei Veranstaltungen entstandener
Abfall ist durch den Veranstalter bzw.
dessen Personal zu beseitigen.

23. In allen Räumlichkeiten der Konzert-
halle Ulrichskirche und in allen Räum-
lichkeiten des Verwaltungsgebäudes
der Konzerthalle Ulrichskirche, ein-
schließlich der Künstlergarderoben
und des Treppenhauses, besteht abso-
lutes Rauchverbot.

24. Die Verwendung von offenem Feuer
und Licht ist untersagt.

25. Die Konzerthalle Ulrichskirche ist
um eine Minimierung eventueller Au-
ßengeräusche von Fremdverursachern
im unmittelbaren Umgebungsbereich
des Hauses bemüht, jedoch nicht für
deren Unterbindung verantwortlich
oder haftbar.

26. Kann die vertraglich festgelegte Nut-
zungsüberlassung aufgrund höherer Ge-
walt nicht erfolgen, so trägt jeder seine
bis dahin angefallenen Kosten selbst.

27. Führt der Veranstalter die Veran-
staltung nicht durch oder tritt er vom
Nutzungsvertrag zurück, so ist er ver-
pflichtet, nachstehende Schadens-
ersatzpauschale, bezogen auf das
Nutzungsentgelt von zwei Veranstal-
tungs- und einer Probenstunde zzgl. 19
% MwSt., zu zahlen.
Es sind bei Anzeige des Ausfalls:

• bis 3 Monate vor Nutzungsbeginn
40 %

• bis 6 Wochen vor Nutzungsbeginn
60 %

• bis 48 Stunden vor Nutzungsbeginn
80 %

• danach 100 % zu zahlen.

28. Die Stadt Halle ist berechtigt, den
Vertrag aus wichtigem Grunde fristlos
zu kündigen, u.a. wenn:

- der Veranstalter gegen eine gesetzli-
che Vorschrift verstößt, z.B. gegen das
Versammlungsgesetz;

- durch die Veranstaltung eine Störung
der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung zu erwarten ist;

- die Veranstaltung, was sich erst nach
Vertragsschluss herausstellt, das An-
sehen der Stadt Halle (Saale) und der
Konzerthalle Ulrichskirche beschädi-
gen könnte.

Halle (Saale), den 10. April 2015

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Hallenserinnen und Hallenser erfolgreich beim Linz-Donau-Marathon

Nicht Öffentliche Beschlüsse

zu 3.1 Personalangelegenheiten der
MMZ Mitteldeutsches Multimediazent-
rum Halle (Saale) GmbH,
Vorlage: VI/2015/00641
Beschluss:
Der Ausschuss für Finanzen, städtische
Beteiligungsverwaltung und Liegen-
schaften der Stadt Halle (Saale) fasst fol-
genden Beschluss:
1. „Herrn Andreas Nowak wird ein
Geschäftsführeranstellungsvertrag

Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung des Auschusses

für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und

Liegenschaften am 17. März 2015 gefassten Beschlüsse

bei der MMZ Mitteldeutsches Multi-
mediazentrum Halle (Saale) GmbH
zu den Rahmenbedingungen der Be-
schlussempfehlung des Aufsichtsra-
tes auf seiner Sitzung vom 29.01.2015
angeboten.“

2. „Der Oberbürgermeister als gesetz-
licher Vertreter der Gesellschafterin
Stadt Halle (Saale) wird angewiesen,
mit Herrn Andreas Nowak einen
Geschäftsführeranstellungsvertrag zu
den Rahmenbedingungen aus Ziffer 1.
des Beschlusses abzuschließen.“

Brückentag in der Stadtverwaltung
Am Freitag, dem 15. Mai 2015, hat die
Untere Jagd- und Fischereibehörde am
Stadion 5 in Halle-Neustadt geschlossen.
Der Sprechtag findet deshalb am Diens-
tag, dem 12. Mai 2015, in der Zeit von 9
bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr, statt.

Ebenfalls am Brückentag geschlossen
sind die Abteilungen Steuern des Fach-
bereiches Finanzen in der Schmeerstraße
1 und Am Hansering 15 sowie die Abtei-
lungen Straßenverkehr und Allgemeine
Ordnungsangelegenheiten und Gewerbe
am Stadion 5 in Halle-Neustadt.

Für die HIV-Sprechstunde in der Nie-
meyerstraße 1 gelten vom 4. bis zum
15. Mai 2015 veränderte Sprechstun-
denzeiten. Diese sind jeweils diens-
tags von 9 bis 11.30 Uhr und von 13 bis
15 Uhr. Ab Montag, dem 18. Mai 2015,
kann die Sprechstunde wieder zu den
regulären Öffnungszeiten besucht wer-
den (Montag von 8 bis 11.30 Uhr, Diens-
tag von 8 bis 11.30 Uhr und von 13
bis 16 Uhr und Donnerstag von 9 bis
11.30 Uhr). Auskünfte und terminliche
Absprachen sind telefonisch unter 0345
- 221 32 26 und 221 32 33 möglich.

In Halles Partnerstadt Linz nahmen Frank Seifert, Kerstin Kiss, Iris Fender und Rainer Saray (hintere Reihe v.l.n.r.) sowie Lothar
Rochau, Thoralf Scholz und Hans-Dieter Bahn (vordere Reihe v.r.n.l.) vom Leichtathletikverein Halensia aus Halle (Saale) am
14. Linz-Donau-Marathon teil. Die Läuferinnen und Läufer aus der Saalestadt sind regelmäßige Gäste des größten Breitensport-
Ereignisses in Oberösterreich. Bei dem diesjährigen Wettbewerb am 19. April 2015 belegten die insgesamt 14 halleschen Sportlerin-
nen und Sportler vordere Plätze. Linz und Halle (Saale) verbindet seit 40 Jahren eine Städtepartnerschaft. Foto: privat
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Veränderte Termine für
Mülltonnen-Entsorgung

Das Praktikum in der Stadtverwaltung
dient dazu, eine anschauliche Vorstel-
lung von den Aufgaben und der Ar-
beitsweise einer Verwaltungsbehörde
im Bereich der Eingriffs-, Leistungs-
und Planungsverwaltung zu erhalten.

Der Einsatz ist auf eine wöchentliche
Praktikumszeit von 25 Stunden festge-
legt und erfolgt in den Fachbereichen
(FB) der Stadtverwaltung (z.B. FB So-
ziales, FB Bauen, FB Einwohnerwesen,
FB Umwelt). Aufgrund der verschie-
denen Fachgebiete unterscheiden sich
auch die Tätigkeiten in der Praxis.

Anforderungen:
• Immatrikulation in der Studienrich-
tung Rechtswissenschaft

• gute mündliche und schriftliche Aus-
drucksfähigkeit in der deutschenSprache

• allgemeine PC-Grundkenntnisse sowie
Umgangmit Office-Anwendungen

• offene und kommunikative Persön-
lichkeit

• Eigeninitiative, Teamfähigkeit sowie
selbstständiges und sorgfältigesArbeiten

Erforderliche Unterlagen:
• Anschreiben mit Angabe zum Zeit-
punkt des Praktikumseinsatzes

• Lebenslauf
• Immatrikulationsbescheinigung für
das Sommersemester 2015

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig
abgegebene Bewerbungen berücksich-
tigt werden.

Für Fragen steht Ihnen Frau Nancy
Pietrowsky-Klose, Sachbearbeiterin
Praktikumsmanagement,
Telefon: 0345 - 221 61 95,
E-Mail: nancy.pietrowsky-klose@halle.de,
zur Verfügung.

Eine Vergütung für die Ableistung des
Praktikums wird nicht bezahlt, es be-
steht kein Urlaubsanspruch.

Bewerbungsunterlagen werden Ihnen
nur bei der Vorlage eines frankierten
Freiumschlages zurückgesandt. Vorstel-
lungskosten werden von der Stadt Halle
(Saale) nicht erstattet.

DievollständigenBewerbungsunterlagen
sind bis zum 8. Mai 2015 per E-Mail an
praktikum@halle.de
oder per Post an die
Stadt Halle (Saale),
Fachbereich Verwaltungsmanagement,
Team Personalgewinnung,
06100 Halle (Saale),
zu richten.

Stadt Halle (Saale)
Der Oberbürgermeister

Die Stadt Halle (Saale) bietet Studenten der
Rechtswissenschaften vom 20. Juli bis 19. August 2015
sowie vom 24. August bis 23. September 2015
die Möglichkeit an, das

Verwaltungspraktikum nach § 12 JAPrVO

in verschiedenen Fachbereichen zu absolvieren.

Stellenausschreibung
Die Händelstadt Halle (Saale) ist mit 234.000 Einwohnern die größte Kommune
Sachsen-Anhalts. Sie verfügt über eine reiche Kulturgeschichte und eine
vielfältige Kulturlandschaft, eine interessante Mischung traditioneller und
moderner Wirtschaftsbereiche und ist die Heimat der Martin-Luther-Universität
sowie Sitz der nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Zahlreiche
renommierte wissenschaftliche Institute stärken zudem das Rückgrat der
hervorragenden Wissenschafts- und Bildungslandschaft der Stadt. Zur Medien-
landschaft der Stadt gehören dieMitteldeutsche Zeitung und die Hörfunkzentrale
des Mitteldeutschen Rundfunks. Ergänzt wird das mediale Angebot von lokalen
und regionalen Titeln, Sendern und Internetanbietern.

Weitere Stellenausschreibungen der Stadt Halle (Saale) finden Sie im Internet unter

www.halle.de/de/Rathaus-Stadtrat/Arbeitgeber-Stadt

Aufgrund des Feiertages am Freitag,
dem 1. Mai 2015, entsorgt die Halle-
sche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH
(HWS) die Abfallbehälter eher.
Bürgerinnen und Bürger, deren Müll-
tonnen-Entsorgungstermin auf den Tag
der Arbeit fallen würde, werden gebeten,
ihre Tonnen bereits am Mittwoch, dem
29. April 2015, und am Donnerstag,
dem 30. April 2015, vor die Tür zu stel-
len, damit die HWS die Wert- und Rest-
stoffe fachgerecht entsorgen kann.

Interessenbekundungsverfahren:
Dienstleistungskonzessionsvertrag Schülerspeisung
Die Stadt Halle (Saale) sucht zum
27. August 2015 zur Sicherstellung der
Schülerspeisung nach § 72a SchulG LSA
eine(n) Anbieter/Anbieterin für die Be-
reitstellung der Schülerspeisung in fol-
gender Schule in Halle(Saale):
Neues Gymnasium Halle, Oleariusstr. 7

Diese neu gegründete Schule nimmt zum
Schuljahresbeginn am 27. August 2015
den Schulbetrieb mit zunächst ca. 112
Schülern auf. Die Schülerzahl erhöht sich
in den nächsten Jahren um jeweils ca. 112
weitere Schüler pro Jahr.

Für die Schule kann eine Leistungsbe-
schreibung mit Angaben zu den zur Es-
senausgabe zur Verfügung stehenden
Räumlichkeiten, einschließlich der vor-
handenen Ausstattung und spezifi-
schen qualitativen Anforderungen an das
Schulessen, sowie der abzuschließen-
de Mustervertrag unter folgender E-Mail
jasmin.doerheit@halle.de abgefordert
werden. Während des Auswahlverfah-
rens können einzelfallgerechte Anpas-
sungen des Mustervertrags erfolgen. Ein
Besichtigungstermin in der vorgesehenen
Essenausgabestelle in der Berufsschule
Gutjahrstr. 1 (im gleichen Gebäudekom-
plex mit dem Gymnasium) wird emp-
fohlen und kann vereinbart werden. Als
Ansprechpartnerin für weitere Auskünf-
te steht Ihnen Frau Dr. Radig zur Verfü-
gung unter christine.dr.radig@halle.de.

Inhalt des Mustervertrages ist ein Ver-
tragszeitraum von zwei Schuljahren
vom 27. August 2015 bis 31. Juli 2017
mit zwei Optionen einer jährlichen Ver-
tragsverlängerung bis maximal zum
31. Juli 2019. Es wird erwartet, dass der
Anbieter für die Auswahl der zuzuberei-
tenden Speisen die Qualitätsstandards für
die Schulverpflegung der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung (DGE) als ver-
bindliche Mindestanforderung zu Grunde
zu legt. Folgende Unterlagen sind einzu-
reichen: Versorgungskonzept mit allge-
meinen Angaben z. B. zu Art und Weise
der Herstellung der Speisen, Ort und Zeit
der Speisenzubereitung, Lieferzeiten zum
Lieferort, Art und Weise der Essenausga-
be vor Ort, Preisliste der anzubietenden
Speisen, vorhandene Referenzen (ma-
ximal 5) zu einschlägigen Erfahrungen
bei der Führung einer Kantine und/oder
im Bereich der Gastronomie Musterspei-
seplan für einen Zeitraum von insgesamt
4 Wochen.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterla-
gen mit den o.g. Unterlagen sind in einem
verschlossenen Umschlag unter Angabe
des vollständigen Absenders sowie des
Betreffs „Ausschreibung Schülerspei-
sung“ bis spätestens zum 15. Mai 2015
um 12 Uhr an die Stadt Halle (Saale),
Fachbereich Recht, Team Submission,
Marktplatz 1, 06108 Halle (Saale) zu sen-
den bzw. dort (Zimmer 354) abzugeben.

Für alle in dieser Bekanntmachung enthalte-
nen Daten wird für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der Daten keine Gewähr über-
nommen. Vorliegend handelt es sich um ein
Interessenbekundungsverfahren, welches
nicht den vergaberechtlichen Bestimmun-
gen der VOL unterliegt. Ein Rechtsanspruch
auf Abschluss eines Vertrages leitet sich aus
der Teilnahme an dem Verfahren nicht ab.
Die Stadt Halle (Saale) behält sich vor, die-
ses Interessenbekundungsverfahren oder
die sich anschließenden Bieterverhandlun-
gen jederzeit und ohne Angabe von Grün-
den zu beenden und ggf. einen neuen Pro-
zess zu beginnen. Es besteht kein Anspruch
auf Durchführung des gesamten Verfahrens
oder Teilen hiervon.

Die Stadt Halle (Saale) behält sich weiter-
hin vor, im Rahmen des Verfahrens wei-
tere Unterlagen und Erklärungen wie z.B.
Nachweise bzgl. Gewerbeanmeldung/Be-
rufsgenossenschaft/ Haftpflichtversiche-
rung, sowie ein Testessen zu fordern.

Interessenten und ausgewählte Bieter ha-
ben die Kosten für die Teilnahme am ge-
samten Verfahren selbst zu tragen. Die
im Zusammenhang mit der Teilnahme
an diesem Verfahren entstandenen Kos-
ten werden Interessenten und/oder ausge-
wählten Bietern nicht erstattet, jegliche
Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Fachbereich Bildung

Interessenbekundungsverfahren zur Betreibung und
Bewirtschaftung der Peißnitzbühne in Halle (Saale)
Die Universitätsstadt Halle (Saale) ist mit
mehr als 230.000 Einwohnern die größ-
te Stadt des Landes Sachsen-Anhalt. Mit
ihren zahlreichen kulturellen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen ist sie eine
bedeutende Kulturstadt Mitteldeutsch-
lands mit nachhaltiger Perspektive als
Multi-Media-Standort und als Ort von in-
novativer Hochtechnologieforschung und
-entwicklung.

Eine kulturelle Einrichtung der Stadt ist
die Peißnitzbühne, die für etwa 3.000
bis 5.000 Besucher Platz bietet und die
im Jahr 1993 ihren Betrieb aufgenom-
men hat. Die Peißnitzbühne liegt zentral
zwischen der Alt- und der Neustadt von
Halle. Sie wurde bisher als von der Stadt
betriebene Spielstätte für verschiedene
Open-Air-Veranstaltungen genutzt. Diese
Bühne ist in angemessener Weise als kul-
tureller Veranstaltungsort zu nutzen und
weiterzuentwickeln.

Die Stadt Halle (Saale) sucht zum
1. Juli 2015 oder später einen Betrei-
ber/Betreiberin für die Peißnitzbühne.
Die Stadt Halle (Saale) erwartet kon-
krete konzeptionelle Vorstellungen zur
Führung der Peißnitzbühne. Sie erwar-
tet ferner insbesondere Aussagen zu
dem Themenkomplexen: Weiterentwick-
lung als Veranstaltungsort, geplantes
Programm, Höhe des Nutzungsentgelts,
vorhandene einschlägige Erfahrungen/
Referenzen bei der Führung einer Open-
Air-Bühne und/oder anderer Bühnen.

Weiterhin sind Aussagen zur Moderni-
sierung und Optimierung sowohl des Ge-

bäudes als auch der Anlagen und Aus-
stattung gewünscht.

Im zu schließenden Betreibervertrag
werden hierzu abschließende Regelungen
getroffen. Der Vertrag soll für einen Zeit-
raum von 10 Jahren mit Verlängerungs-
optionen für insgesamt weitere 10 Jahre
geschlossen werden.

Interessierte Bewerber können ergänzen-
de Unterlagen wie z. B. den Vertragsent-
wurf mit Lageplan beim Dienstleistungs-
zentrum Veranstaltungen abfordern.
Während des Auswahlverfahrens kön-
nen Anpassungen des Vertragsentwurfs
erfolgen. Ein Besichtigungstermin der
Peißnitzbühne kann vereinbart werden.
Eine Besichtigung wird empfohlen. Als
Ansprechpartner für Auskünfte steht
Herr Jürgen Reichardt vom Dienstleis-
tungszentrum Veranstaltungen per Mail
an Juergen.Reichardt@halle.de bzw. te-
lefonisch unter 0345 - 2213004 zur Ver-
fügung.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterla-
gen mit den o.g. Unterlagen sind in einem
verschlossenen Umschlag unter Angabe
des vollständigen Absenders sowie des
Betreffs „Ausschreibung Peißnitzbühne“
bis spätestens zum 26. Mai 2015, um
12 Uhr, an die
Stadt Halle (Saale),
Fachbereich Recht,
Team Submission,
Marktplatz 1,
06108 Halle (Saale)
zu senden bzw. dort (Zimmer 354) abzu-
geben.

Für alle in dieser Bekanntmachung ent-
haltenen Daten wird für die Richtigkeit
und Vollständigkeit der Daten keine Ge-
währ übernommen. Jeder Interessent
wird daher aufgefordert, sich über den
Zustand/die Lage des Objektes selbst zu
informieren und die notwendigen Fest-
stellungen zu treffen. Vorliegend handelt
es sich um ein Interessenbekundungsver-
fahren, welches nicht den vergaberechtli-
chen Bestimmungen der VOL unterliegt.
Ein Rechtsanspruch auf Abschluss eines
Vertrages leitet sich aus der Teilnahme an
dem Verfahren nicht ab.

Die Stadt Halle (Saale) behält sich vor, die-
ses Interessenbekundungsverfahren oder
die sich anschließenden Bieterverhandlun-
gen jederzeit und ohne Angabe von Grün-
den zu beenden und ggf. einen neuen Pro-
zess zu beginnen. Es besteht kein Anspruch
auf Durchführung des gesamten Verfah-
rens oder Teilen hiervon. Die Stadt Halle
(Saale) behält sich weiterhin vor, im Rah-
men des Verfahrens weitere Unterlagen
und Erklärungen wie z.B. Nachweise bzgl.
Gewerbeanmeldung/ Berufsgenossen-
schaft/ Haftpflichtversicherung zu fordern.

Interessenten und ausgewählte Bieter ha-
ben die Kosten für die Teilnahme am ge-
samten Verfahren selbst zu tragen. Die
im Zusammenhang mit der Teilnahme
an diesem Verfahren entstandenen Kos-
ten werden Interessenten und/oder ausge-
wählten Bietern nicht erstattet, jegliche
Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Dienstleistungszentrum
Veranstaltungen

Änderungssatzung der Verbandssatzung des Unterhaltungsverbandes „Mittlere Saale – Weiße Elster“
Auf der Grundlage des Gesetzes über
Wasser- und Bodenverbände (Wasser-
verbandsgesetz – WVG) vom 12. Februar
1991 (BGBl Nr. 11, S. 405) in der derzeit
gültigen Fassung und des Wassergeset-
zes für das Land Sachsen-Anhalt (WG
LSA) vom 21. März 2013 (GVBl LSA
Nr. 7 vom 27.03.2013) in der derzeit gül-
tigen Fassung, beschließt der Verbands-
ausschuss des Unterhaltungsverban-
des „Mittlere Saale – Weiße Elster“ am
28.01.2015 folgende Änderungssatzung
der Verbandssatzung :

1. § 8 Zusammensetzung und Wahl des
Verbandsausschusses Abs. 1 erhält
folgende Fassung :

(1) Der Verbandsausschuss besteht aus 13
ordentlichen Mitgliedern sowie Ver-
tretern aus dem Kreis der Eigentümer
und Nutzer der zum Verbandsgebiet

gehörenden Grundstücke als Berufe-
ne. Jedes ordentliche Mitglied hat ei-
nen Stellvertreter. Die Stellvertretung
ist persönlich und bei der Wahl fest-
zulegen. Wiederwahl, auch mehrmals,
ist zulässig.

Die Ausschussmitglieder sind ehren-
amtlich tätig.

2. § 9 Berufene, Berufungsverfahren
Abs. 1 erhält folgende Fassung :

(1) Es werden in den Ausschuss des Ver-
bandes Eigentümer und Nutzer der
zum Verbandsgebiet gehörenden
Grundstücke berufen. Ein Berufener
bzw. sein Stellvertreter können nicht
gleichzeitig ordentliches Ausschuss-
mitglied oder Vorstandsmitglied sein.
Die Amtszeit der Berufenen entspricht
der Amtszeit der Gemeinderäte.

www.klein-immo-halle.de Mühlweg 14
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3. § 29 Beitragsverhältnis Abs. 1 erhält
folgende Fassung:

(1) Für die Aufgabe der Unterhaltung von
Gewässern 2. Ordnung werden von
den hierfür im Mitgliederverzeichnis
geführten Mitgliedern Erschwernis-
beiträge und Flächenbeiträge erhoben.
Flächen, die nicht zum Niederschlags-
gebiet eines Gewässers 2. Ordnung
gehören, sind beitragsfrei. Die Bei-
tragslast für die Erschwernisbeiträ-
ge verteilt sich auf die Mitgliedsge-
meinden im Verhältnis der jeweiligen
Einwohnerzahlen gem. § 158 des
Kommunalverfassungsgesetzes zur
Gesamteinwohnerzahl im Verbands-
gebiet. Der Anteil des Erschwernis-
beitrages insgesamt beträgt 10 % des
Gesamtbeitrages. Der Gesamtbei-
trag ergibt sich aus der Summe der
Verwaltungs- und Unterhaltungskos-

ten abzüglich der Einnahmen durch
Mehrkostenerstattungen nach § 64
Abs. 1 WG LSA. Im Übrigen verteilt
sich die Beitragslast im Verhältnis der
Flächeninhalte der zum Verbandsge-
biet gehörenden Grundstücke (Flä-
chenbeitrag). Die Höchstgrenze für
den Erschwernisbeitrag beträgt 100 %
des Gesamtbeitrages, der ohne einen
Erschwernisbeitrag zu zahlen wäre.

4. Die vom Verbandsausschuss am
28.01.2015 beschlossene Änderungs-
satzung und von der Aufsichtsbehörde
genehmigte Satzung vom 14.06.1992,
zuletzt geändert durch Ausschussbe-
schluss vom 12.06.2013, tritt rückwir-
kend zum 01.01.2015 in Kraft.

Petzold
Verbandsvorsteher

Neues Beratungsangebot
für Kindergesundheit
Unterstützung und Beratung in allen
Fragen zur Ernährung und Pflege, zu
den Schutzimpfungen und bei allge-
meinen Fragen der altersgerechten Ent-
wicklung bietet ein neues Beratungsan-
gebot für Kindergesundheit der Stadt
Halle (Saale). Interessierte Eltern und
Angehörige können ab Freitag, dem
1. Mai 2015, wöchentlich dienstags von
14 bis 17 Uhr in der Stendaler Straße 7
und donnerstags von 13 bis 15 Uhr im
Helmeweg 2 die Sprechstunde besuchen.
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Grundstücksangebot in der Helmut-Just-Straße (Stadtteil Frohe Zukunft)
Die Stadt Halle (Saale) beabsichtigt, das nachfol-
gend näher bezeichnete Grundstück öffentlich gegen
Höchstgebot zu veräußern.

Helmut-Just-Straße
Gemarkung Trotha, Flur 28,
Flurstücke 653 und 660
Grundstücksgröße: insgesamt 662 m²

Grundstücksbeschreibung:
Das Verkaufsgrundstück liegt im Norden der Stadt Hal-
le (Saale), im Stadtteil Frohe Zukunft, in ruhiger Wohn-
lage. Es befindet sich direkt neben demWohngrundstück
Helmut-Just-Straße 45 an der Einmündung zum Hainbu-
chenweg. Im näheren Umfeld befinden sich überwiegend
eingeschossige Einfamilienhäuser und kleinere Gewer-
bebetriebe. Die unmittelbar westlich angrenzenden Flä-
chen wurden bereits veräußert und werden ebenfalls mit
maximal zweigeschossigenWohnhäusern bebaut.
Das Grundstück verfügt über eine gute Anbindung an
den Öffentlichen Personennahverkehr. Ein Straßenbahn-
anschluss befindet sich in ca. 1 km Entfernung an der
Endhaltestelle „Frohe Zukunft“ der Linie 1. Bis zur Hal-
testelle der Buslinie 25 (Seeben - Trotha - Tornau) sind es
ca. 300 m. Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs
findet man in ca. 1,5 bis 2 km Entfernung an der Des-
sauer Straße. Eine Grundschule sowie eine Kindertages-
stätte befinden sich ca. 1 km entfernt unmittelbar an der
Endhaltestelle der Straßenbahn Frohe Zukunft. Bis zum
Hauptbahnhof bzw. in das Stadtzentrum sind es ca. 5 km.
Die Bauparzelle hat einen fast rechteckigen Grundriss und
an der vorderen Bebauungslinie eine Breite von ca. 16m.

Nutzung:
vorhanden: keine
Ziel: Das Grundstück kann gemäß § 34 BauGB
straßenbegleitend mit einem freistehenden Einfa-
milienhaus bebaut werden.

Wert laut Gutachten:
97.314,00 Euro (147,00 Euro/m²)
(Mindestgebot)

Besichtigungstermin:
Die Grundstücksfläche ist frei zugänglich.

Gebotsabgabe einschließlich Finanzierungsnachweis:
bis 03. Juni 2015
schriftlich im verschlossenen Umschlag
an Stadt Halle (Saale),
Fachbereich Immobilien,
Abteilung Liegenschaften
06100 Halle (Saale)

Der Umschlag ist deutlich sichtbar mit dem Ver-
merk „Bieterverfahren Helmut-Just-Straße“ zu
versehen.

Die Vergabe der Grundstücke erfolgt bauträger-
frei ausschließlich zur Einfamilienhausbebauung
für Selbstnutzer.

Detaillierte Grundstücksexposés können gegen Er-
stattung der Kosten in Höhe von 10 Euro im Fachbe-
reich Immobilien der Stadt Halle (Saale), Abteilung

Liegenschaften, Bereich Grundstücksverkehr, Große
Nikolaistr. 8, 06108 Halle (Saale), Zimmer 306, ab-
geholt werden.

Für Inhalt und Richtigkeit der Verkaufsunterlagen und
der obigen Angaben wird jegliche Haftung ausgeschlos-
sen. Die Veröffentlichung von Grundstücksangeboten
der Stadt Halle (Saale) durch Dritte ist nicht erlaubt.

Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine Auffor-
derung zur Abgabe von Kaufpreisgeboten. Die Stadt
ist nicht verpflichtet, dem höchsten oder irgendei-
nem Gebot den Zuschlag zu erteilen. Ein vorzeitiger
Zwischenverkauf ist möglich.

Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Immobilien
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